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Ein besonderer Service  
für unsere Bürger
Viele Behördengänge jetzt auch 
online erledigen
• 24-Stunden-Service
• Sichere und geschützte Daten-

übertragung
• Zeitersparnis
• Internetzugang reicht
• Ausfüllhilfe durch elektronischen 

Dialog
• Bequem und einfach
• Bequem und sicher mit paydirekt, 

PayPal und giropay bezahlen
• 
www.vgem-hw.de

Steuer- und Abgabetermin
für das 1. Quartal 2021
Zum 15.02.2021 sind die gemeindlichen 
Steuern und Abgaben wieder zur Zah-
lung an die Gemeinde fällig.
Denjenigen, die am SEPA-Abbuchungs-
verfahren teilnehmen, werden diese 
abgebucht.
Bitte beachten Sie dazu auch die 
Bekanntmachung im gemeindlichen 
Bekanntmachungskasten.

Fundsachen
In der Marienstraße bei Trafostation Kir-
lesberg in Röfingen lagen zwei Fahr-
räder. Bitte melden Sie sich bei der VG 
Haldenwang unter 08222 9676-76.

Öffentliche Bekanntmachung
der Verwaltungsgemeinschaft 
Haldenwang zur 
Eintragungsmöglichkeit von 
Übermittlungssperren nach dem 
Bundesmeldegesetz
Sie haben nach den Vorschriften des 
Bundesmeldegesetzes (BMG) die Mög-
lichkeit, Widerspruch gegen einzelne 
regelmäßig durchzuführende Datenüber-
mittlungen der Meldebehörde einzule-
gen. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis 
zum Widerruf.
a) Widerspruch gegen die Übermitt-
lung von Daten an das Bundesamt für 
Wehrpflicht
Soweit Sie die deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, können Sie 
der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 
2 Satz 1 BMG in Verbindung § 58 Abs. 1 
des Wehrpflichtgesetzes widersprechen.
b) Widerspruch gegen die Übermitt-
lung von Daten an eine öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaft, der 
nicht die meldepflichtige Person ange-
hört, sondern Familienangehörige der 
meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung 
gemäß § 50 Abs. 1 BMG in Verbindung 
mit § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.
c) Widerspruch gegen die Übermitt-
lung von Daten an Parteien, Wähler-

gruppen u.a. bei Wahlen und Abstim-
mungen
Sie können der Datenübermittlung 
gemäß § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.
d) Widerspruch gegen die Übermitt-
lung von Daten aus Anlass von Alters- 
und Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk
Sie können der Datenübermittlung 
gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung 
mit § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.
e) Widerspruch gegen die Übermitt-
lung von Daten an Adressbuchverlage
Sie können der Datenübermittlung 
gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung 
mit § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.
Die Eintragung dieser Übermittlungs-
sperren können Sie durch persönliches 
Erscheinen (aktuell nur mit Termin) unter 
Vorlage Ihres Ausweisdokumentes bei der  
Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstr. 28, 89356 
Haldenwang, Tel. 08222 9676-76
vornehmen oder direkt über unsere 
Internetseite unter www.vgem-hw.de im 
Rathaus Service Portal/Anträge online/
Übermittlungssperre einrichten bzw. ein-
richten lassen.

Sprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung Schwaben
Günzburg, jeden Mittwoch jeweils von 
08:30-12:00 Uhr und 13:00-15:30 Uhr, 
Anmeldung unter 08221 903-161
Jettingen-Scheppach, jeden 2. Montag 
im Monat jeweils von 08:30-12:00 Uhr 
und 13:20-15:30 Uhr, Anmeldung unter 
08225 306-17
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Bayerisches Landesamt  
für Statistik
Mikrozensus 2021
im Januar gestartet
Interviewerinnen und Interviewer des 
Landesamts für Statistik in Fürth bit-
ten um Auskunft
Der Mikrozensus ist die größte amtliche 
Haushaltsbefragung in Deutschland. 
Seit mehr als 60 Jahren wird in Bayern 
und im gesamten Bundesgebiet jähr-
lich etwa ein Prozent der Bevölkerung 
befragt. Nach Angaben des Bayerischen 
Landesamts für Statistik in Fürth betrifft 
dies in Bayern rund 60.000 Haushalte. 
Sie werden im Verlauf des Jahres von 
speziell für diese Erhebung geschulten 
Interviewerinnen und Interviewern zu 
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage 
befragt. Für den überwiegenden Teil der 
Fragen besteht nach dem Mikrozensus-
gesetz Auskunftspflicht.
Im Jahr 2021 findet im Freistaat wie im 
gesamten Bundesgebiet wieder der Mik-
rozensus statt. Dabei handelt es sich um 
eine gesetzlich angeordnete Haushalts-
befragung, für die seit 1957 jährlich ein 
Prozent der Bevölkerung zu Themen wie 
Familie, Lebenspartnerschaft, Lebens-
situation, Beruf und Ausbildung befragt 
wird. Für einen Teil der auskunftspflich-
tigen Haushalte kommt ein jährlich 
wechselnder Themenbereich hinzu, der 
in diesem Jahr Fragen zur Gesundheit 
beinhaltet.
Die durch den Mikrozensus gewonne-
nen Informationen sind Grundlage für 
zahlreiche gesetzliche und politische 
Entscheidungen und deshalb für alle 
Bürgerinnen und Bürger des Landes von 
großer Bedeutung. So entscheiden die 
erhobenen Daten z.B. mit darüber, wie-
viel Geld Deutschland aus den Struktur- 
und Investitionsfonds der Europäischen 
Union erhält.
Aufgrund steigender Anforderungen, 
z.B. im Bereich der Arbeitsmarkt- und 
Armutsberichterstattung, wurde der Mik-
rozensus für die Jahre ab 2020 überar-
beitet. Neben der bereits seit 1968 in den 
Mikrozensus integrierten Arbeitskräfte-
erhebung der Europäischen Union (LFS 
– Labour Force Survey) sind seit 2020 
auch die bisher separat durchgeführte 
europäische Gemeinschaftsstatistik über 
Einkommen und Lebensbedingungen 
(EU SILC – European Union Statistics on 
Income und Living Conditions) sowie ab 
diesem Jahr die Befragung zu Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) Teil des neuen Mikrozensus. Um 
die Befragten trotz dieser Erweiterungen 
zu entlasten, wird die Stichprobe seit 
2020 in Unterstichproben geteilt, auf wel-
che die verschiedenen Erhebungsteile 
LFS, EU-SILC und IKT verteilt werden.
Die Befragungen zum Mikrozensus fin-
den ganzjährig von Januar bis Dezem-
ber statt. In Bayern sind in diesem Jahr 
rund 60 000 Haushalte zu befragen. 
Dabei bestimmt ein mathematisches 
Zufallsverfahren, wer für die Teilnahme 
am Mikrozensus ausgewählt wird.
Die Befragungen werden in vielen Fällen 
als telefonisches Interview mit den Haus-
halten durchgeführt. Dafür engagieren 
sich in Bayern zahlreiche ehrenamtlich 

nur das Material, sondern auch die Hel-
fer ergänzten sich ausgezeichnet. So 
konnte auch der Keller noch ausgeräumt 
werden. Unter Einhaltung der Hygiene-
regeln (Mundschutz wurde nur kurz fürs 
Foto abgesetzt), wurden die Umzugskar-
tons gepackt. Das Ehepaar war von der 
Hilfsbereitschaft begeistert. Und auch 
die Helfer, die sich vorher nicht kannten, 
haben sich nach 2 ½ Stunden, mit einer 
Tasse Kaffee auf der Terrasse, sehr posi-
tiv über die Zusammenarbeit geäußert.
Wir können sehr froh sein, so hilfsbereite 
Nachbarn zu haben! Herzlichen Dank!

Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung 
brauchen, zögern Sie nicht uns anzu-
rufen:
VG Haldenwang Manuela Hornich 8 - 12 
Uhr 08222 9676-21
Nachbarschaftshilfe Marion Ritter Mobil 
0171 4754637
Freiwilligen Zentrum Stellwerk Günzburg 
Maria Granz 08221 9301010
Wir sind für Sie da!

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Rufnummer 116 117
Sie haben Beschwerden, die Sie mit 
Hausmitteln oder der Hausapotheke 
nicht in den Griff bekommen. Sie brau-
chen dringend einen Arzt. Für diese Fälle 
gibt es außerhalb der Sprechzeiten die 
deutschlandweite Nummer des Ärztli-
chen Bereitschaftsdienstes: 116 117.

Notruf 112
Sie haben plötzlich heftige Beschwer-
den oder hatten einen Unfall. Sie fürch-
ten ernste bis lebensbedrohliche Folgen, 
wenn Sie nicht sofort behandelt werden. 
Z. B. bei Anzeichen eines Herzinfarkts, 
eines Schlaganfalls oder in einem ähn-
lich dringenden Notfall. Jetzt gilt es keine 
Zeit zu verlieren. Wählen Sie sofort den 
Notruf 112.

Standorte Defibrillatoren
Gemeinde Dürrlauingen:
Dürrlauingen, am Rathauseingang, 
Bgm.-Fendt-Str. 5
Mindelaltheim, alter Pfarrhof beim Dorf-
zentrum, Dossenberger Str. 18
Mönstetten, bei der Anschlagtafel zwi-
schen altem Schützenheim und Kirche, 
St. Johannesstraße
Gemeinde Haldenwang:
Eichenhofen, beim FFW-Haus
Haldenwang, Rathaus
Hafenhofen, alte Raiffeisenbank hinter 
Schützenheim
Konzenberg, Kindergarten (oberer Eingang)
Gemeinde Landensberg:
Landensberg, Rathaus
Glöttweng, FFW-Haus
Gemeinde Röfingen:
Röfingen, Raiffeisenbank
Roßhaupten, Kindergarten
Gemeinde Winterbach:
Rechbergreuthen, bei der Anschlagtafel 
FFW-Haus
Waldkirch, Pfarrhof, Nebengebäude 
Garagen
Winterbach, Eingang Kindergarten

tätige Interviewerinnen und Interviewer im 
Auftrag des Bayerischen Landesamts für 
Statistik. Haushalte, die kein telefonisches 
Interview wünschen, haben die Mög-
lichkeit, ihre Angaben im Rahmen einer 
Online-Befragung oder auf einem Papier-
fragebogen per Post zu übermitteln.
Ziel des Mikrozensus ist es, für Poli-
tik, Wissenschaft, Medien und die 
Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild 
der Lebensverhältnisse aller Gruppen 
der Gesellschaft zu zeichnen. Um die 
gewonnenen Ergebnisse repräsentativ 
auf die Gesamtbevölkerung übertragen 
zu können, ist es wichtig, dass jeder 
der ausgewählten Haushalte an der 
Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund 
besteht für die meisten Fragen des Mik-
rozensus eine gesetzlich festgelegte 
Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl für die 
Erstbefragung der Haushalte als auch 
für die drei Folgebefragungen innerhalb 
von bis zu vier Jahren. Durch die Wie-
derholungsbefragungen können Verän-
derungen im Zeitverlauf nachvollzogen 
und eine hohe Ergebnisqualität erreicht 
werden. Datenschutz und Geheimhal-
tung sind, wie bei allen Erhebungen der 
amtlichen Statistik, umfassend gewähr-
leistet. Auch die Interviewerinnen und 
Interviewer sind zur strikten Verschwie-
genheit verpflichtet. Sie kündigen das 
geplante Telefoninterview bei den Haus-
halten stets zuvor schriftlich an.
Das Bayerische Landesamt für Statis-
tik in Fürth bittet alle Haushalte, die im 
Laufe des Jahres 2021 eine Ankündi-
gung zur Mikrozensusbefragung erhal-
ten, die Arbeit der Interviewerinnen und 
Interviewer zu unterstützen.
https://www.statistik.bayern.de/presse/
mitteilungen/2021/pm12/index.html

Die Nachbarschaftshilfe 
unterstützt
Die Mitglieder unserer Nachbarschafts-
hilfe sind sehr engagiert! Das hat sich 
auch in anderen Gebieten schon rum-
gesprochen. Leider gibt es nicht in allen 
Orten solch eine ehrenamtliche Hilfe. 
Deshalb wurden wir vom SKM Günz-
burg (kath. Soziales Werk) im Oktober 
um Hilfe gebeten: ein Senioren Ehepaar 
musste kurzfristig aus der Wohnung aus-
ziehen. 

Von links: Juanita Fischer, Dominik Irm-
scher, Horst Szaunig, Christian Eisen-
schmidt (vorne) Foto: Marion Ritter

Hier kam wieder unsere Nachbarschafts-
hilfe ins Spiel: 5 Frauen und Männer mel-
deten sich um die Umzugskartons zu 
packen. Und ohne Absprache brachte 
jeder etwas mit: Handschuhe, Mund- 
und Nasenmasken, Seidenpapier, Filz-
stift, Klebeband, Luftpolsterfolie. Nicht 
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Defekte Straßenlampen  
melden
Sie können defekte Straßenlampen online 
melden und die Reparatur in Auftrag 
geben. Sie finden auf der Internetseite 
der Verwaltungsgemeinschaft Halden-
wang unter www.vgem-hw.de im linken 
Menü den Punkt „Defekte Straßenlampe 
melden“. Von dort aus geht es direkt in 
das Onlineportal der LEW Verteilernetz 
GmbH (LVN).

Verschiedene Entsorgungstermine
Strauchschnitt- und Grüngut-
Annahme:
Komposthof Oberschmid, Eisingerhof
Winterpause
Voraussichtlich ab Samstag, 06.03.2021 
wieder geöffnet.
Aussiedlerhof Benno Schmid, Röfingen
Winterpause
Ab Samstag, 06.03.2021 wieder geöffnet.
Abfuhr Restmüll:
Freitag, 12.02.2021
Abfuhr Biomüll:
Donnerstag, 18.02.2021
Abfuhr Gelbe Tonne:
Montag, 22.02.2021

Wertstoffhof Dürrlauingen
Konzenberger Straße
Öffnungszeiten:
jeden Samstag, von 10 - 12 Uhr
Blaue Tonne (Papierabholung)
Dienstag, 16.02.2021
Landensberg, Glöttweng
Röfingen, Roßhaupten
Dienstag, 23.02.2021
Haldenwang, Hafenhofen, 
Eichenhofen, Konzenberg
Winterbach, Waldkirch, 
Rechbergreuthen
Donnerstag, 25.02.2021
Dürrlauingen, Mindelaltheim, Mönstetten

Dürrlauingen
Gemeinde

Gemeinde Dürrlauingen, Rathaus: Bgm.-Fendt-Str. 5, 89350 Dürrlauingen
Erster Bürgermeister Friedrich Bobinger
E-Mail: gemeinde@duerrlauingen.de • Internet: www.duerrlauingen.de
Amtsstunden: Do.: 17:00 – 19:00 Uhr • Telefon: 08222 6421

Auszug
aus der Gemeinderatssitzung 
Dürrlauingen vom 25.01.2021
Erlass einer Satzung über abwei-
chende Maße der Abstandsflächen-
tiefe (Abstandsflächensatzung)
Der Gemeinderat der Gemeinde Dürr-
lauingen hat in seiner Sitzung vom 
11.01.2021 beschlossen, dass eine 
Satzung über abweichende Maße der 
Abstandsflächentiefe erlassen werden 
soll.

Beschluss:
Die Gemeinde Dürrlauingen erlässt eine 
Satzung über abweichende Maße der 
Abstandsflächentiefe (Abstandsflächen-
satzung). Die Satzung soll noch vor dem 
01.02.2021 bekanntgemacht werden.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0

Bekanntmachung
Erlass einer Satzung der Gemeinde 
Dürrlauingen über abweichende 
Maße der Abstandsflächentiefe 
(Abstandsflächensatzung)
Der Gemeinderat Dürrlauingen hat in sei-
ner Sitzung vom 25.01.2021 beschlossen, 
eine Satzung über abweichende Maße der 

Kindertagesstätte  
Zwergenland
Anmeldung
Kindergartenjahr 2021/2022
In der Zeit von Montag, den 15.02.2021 
bis Mittwoch, den 17.02.2021 können Sie 
ihr Kind für das kommende Kindergar-
tenjahr 2021/2022 anmelden. Aufgrund 
der aktuellen Situation bitte ich Sie mit 
mir telefonisch, zwischen 13:00 Uhr und 
14:30 Uhr einen Termin zu vereinbaren. 
Gerne können Sie auch per Email Kon-
takt zu mir aufnehmen. Leider können 
die Kindergartenräume nicht betreten 
werden, deshalb werden die Neuanmel-
dungen in den Räumen des Rathauses 
stattfinden. Ich bitte um Verständnis.
Ich freue mich sehr, Sie und Ihr Kind 
kennenzulernen.
Pamela Rakiecki, Einrichtungsleitung 
der Kindertagesstätte Zwergenland
Tel: 08221 6100 oder
E-Mail: 
kita-zwergenland@duerrlauingen.de

Feuerwehrverein  
Mindelaltheim
Funkenfeuer fällt aus
Die Feuerwehr Mindelaltheim bedauert 
sehr, dass das geplante Funkenfeuer 
wegen den aktuellen Beschränkungen 
ausfallen muss!
Bleiben Sie weiterhin gesund und 
lebensfroh!
Die Vorstandschaft des Feuerwehrver-
eins Mindelaltheim

Abstandsflächentiefe (Abstandsflächen-
satzung) zu erlassen. Grundlage der Sat-
zung sind Art. 22, 23 und 24 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern und 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 lit. a der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO).
Die Satzung wird am 29.01.2021 in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Haldenwang, Rathaus der 
Gemeinde Haldenwang, Hauptstraße 28, 
89356 Haldenwang, Zimmer Nr. 14, nie-
dergelegt und kann dort während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen 
werden.
Dürrlauingen, den 28.01.2021
GEMEINDE DÜRRLAUINGEN
gez. Friedrich Bobinger
Erster Bürgermeister

Redaktionsschluss
bei der VGem. Haldenwang 
für die Ausgabe 25.02.2021:

Donnerstag, 18.02.2021
mitteilungsblatt@vgem-hw.de.  

Fax: 08222 9676-40
Telefon: 08222 9676-0
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Haldenwang
Gemeinde

Gemeinde Haldenwang, Rathaus: Hauptstraße 28, 89356 Haldenwang
Erste Bürgermeisterin Doris Egger
E-Mail: gemeinde@haldenwang-hw.de • Internet: www.haldenwang-hw.de
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 08222 9676-28

Illegale Müllentsorgung
Zwischen Eichenhofen, Hafenhofen und 
Konzenberg werden regelmäßig Müll-
beutel mit Katzenklogranulat entsorgt.
Hat jemand etwas gesehen?
Bitte melden Sie sich bei der VG Halden-
wang, Bauamt, Tel. 08222 9676-38.
Wir bitten Sie, diese illegalen Ablagerun-
gen zu unterlassen und Ihren Müll ord-
nungsgemäß zu entsorgen.

Bei Fragen bezüglich der Abfallentsor-
gung können Sie sich auf der Home-
page des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes 
des Landkreises Günzburg informieren. 
https://kaw.landkreis-guenzburg.de
Zuwiderhandlungen werden strafrecht-
lich verfolgt!

Doris Egger
Erste Bürgermeisterin

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Haldenwang sucht für 

ihren Kindergarten eine

Aushilfe für das Mittagessen 
im Kindergarten

Der Kindergarten „Waldmäuse“ in 
Konzenberg sucht für die Ausgabe 
des Mittagessens Aushilfskräfte. 
Das Mittagessen wird in der Zeit von 
11:30 Uhr bis 13:00 Uhr serviert. Zu 
den Tätigkeiten gehört das Auf- und 
Abtragen des Essens sowie die Rei-
nigung der Tische und des Geschirrs. 
Die Anstellung erfolgt im Minijob. 
Die Arbeitstage können eventuell mit 
einer anderen Kraft flexibel gestaltet 
werden.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 
28.02.2021 an die Gemeinde Haldenwang, 
Hauptstraße 28, 89356 Haldenwang.
Für Rückfragen steht Ihnen unsere 
Kindergartenleiterin, Frau Schmucker-
Schedel, unter Tel. 08222 7766 zur 
Verfügung.
Die Gemeinde Haldenwang
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Landensberg
Gemeinde

Gemeinde Landensberg, Rathaus: Kirchweg 2, 89361 Landensberg
Erster Bürgermeister Johannes Böse
Mobil: 0174 2449587, E-Mail: gemeinde@landensberg.de • Internet: www.landensberg.de
Amtsstunden: Di.: 18:00 – 19:00 Uhr • Telefon: 08222 3666 • Fax: 08222 413488

Neuverpachtung Fische-
reirecht in der Glött, der 
Gemeinde Landensberg
Die Gemeinde Landensberg verpachtet 
zum 01.04.2021 das Fischereirecht in 
der Glött der Gemarkung Landensberg 
gegen Meistgebot neu.
Die Pacht- bzw. Wasserfläche erstreckt 
sich auf einer Länge von ca. 3 km von 
der Gemarkung Glöttweng bis zur 
Gemarkungsgrenze Rechbergreuthen 

im Bereich des Wasserlaufes mit zahlrei-
chen Mäandern.
Bei Interesse richten Sie bitte Ihr Gebot, 
schriftlich, bis zum 1. März 2021 an die 
Gemeinde Landensberg, Kirchweg 2, 
89361 Landensberg.

Weitere Auskünfte erteilt Herr Bürger-
meister Böse unter:   
Mobil: 0174 2449587.

Die Dauer des Fischer-Erstvertrages 
beträgt 10 Jahre und endet voraussicht-
lich zum 31.03.2031. Der Fischwas-
serbesatz ist nach den Vorgaben der 
Fischereigenossenschaft Glött vorzuneh-
men.

Spielvereinigung  
Glöttweng-Landensberg e.V.
Weiter Absage aller 
Sportübungsstunden
Nachdem eventuell die weitere Verlän-
gerung vom Lockdown durch die Bun-
desregierung erfolgt, werden bis 1. März 
2021 alle Übungsstunden unserer Sport-
gruppen und alle Kurse abgesagt.

Jahreshauptversammlung 2021  
mit Neuwahlen
Die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen ist geplant für
Sonntag, 21. März im Vereinsheim in 
Landensberg.
Wegen der weiter anhaltenden Corona-
Pandemie werden wir eventuell die Jah-
reshauptversammlung auf Ende April 
verschieben. Der neue Termin wird 
rechtzeitig im Mitteilungsblatt und auf 
der Webseite veröffentlicht.
Aktuelle Informationen auf unserer 
Webseite:   
www.sportverein-gloettweng-landens-
berg.de
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Röfingen
Gemeinde

Gemeinde Röfingen, Rathaus: Augsburger Str. 60, 89365 Röfingen
Erster Bürgermeister Johann Brendle
E-Mail: gemeinde@roefingen.de • Internet: www.roefingen.de 
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 08222 2783 • Fax: 08222 9668343

Informationen
aus der letzten Gemeinderatssitzung 
vom 01. Februar 2021
Tektur zum Neubau eines Einfamili-
enhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1185/11 der Gemar-
kung Röfingen
Änderung der Höhenlage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1185/11 der Gemar-
kung Röfingen. Das Grundstück liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Kirlesberg - Ost“ in Röfingen.
Das Bauvorhaben sowie die Tektur 
entsprechen den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Kirlesberg - Ost“ und 
sind nach Art. 64 BayBO vom Genehmi-
gungsverfahren freizustellen.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt vom Tekturan-
trag Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Bauantrag zur Errichtung eines Kos-
metiksalons auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1206 der Gemarkung Röfingen
Geplant ist der Anbau eines Kosmetiksa-
lons auf dem Grundstück Fl.Nr. 1206 der 
Gemarkung Röfingen.
Das Grundstück befindet sich im unbe-
planten Innenbereich, die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit des Bau-
vorhabens beurteilt sich somit nach § 
34 BauGB. Das Bauvorhaben fügt sich 
nach Art und Maß in die nähere Eigenart 
der Umgebung ein.

Das Bauvorhaben wurde bereits in zwei 
vorangegangenen Sitzungen im Gemein-
derat behandelt. Der Gemeinderat war 
der Meinung, dass die Parkplätze auf 
dem Baugrundstück nicht ausreichend 
sind. Daher wurde ein Stellplatznachweis 
vorgelegt. Nach Beendigung der Bau-
arbeiten werden 6 Stellplätze auf dem 
Grundstück vorhanden sein. Laut Gara-
gen- und Stellplatzverordnung wären 
5 Stellplätze für das Anwesen ausrei-
chend.

In der Sitzung wurde vorgetragen, dass 
die vorhandene Garage anderweitig 
genutzt wird und daher als Stellplatz-
nachweis ausscheidet. Zudem werden 
Stellplätze vor den Garagen nachge-

wiesen, so dass die Garagen nicht mehr 
nutzbar sind.

Das Landratsamt Günzburg hat das Bau-
vorhaben überprüft und teilt mit, dass 
das Bauvorhaben nach § 34 behandelt 
wird und keine Gründe gegen eine Bau-
genehmigung sprechen. Die Gemeinde 
Röfingen erhält nochmals die Gelegen-
heit, das gemeindliche Einvernehmen 
zu erteilen. Ansonsten wird das Landrat-
samt Günzburg das gemeindliche Ein-
vernehmen ersetzen.

Beschluss:

Nach eingehender Diskussion erteilt der 
Gemeinderat Röfingen dem Bauantrag 
zum Anbau eines Kosmetiksalons mehr-
heitlich das gemeindliche Einvernehmen.

Abstimmungsergebnis: 9 : 3

Antrag FC Roßhaupten auf Über-
nahme der Hallenbenutzungsgebüh-
ren
Mit Schreiben vom 18.12.2020 bittet 
der FC Roßhaupten auf Aufhebung der 
Rechnung für die Hallenbenutzungsge-
bühren in der Grundschule Röfingen im 
Schuljahr 2019/2020 in Höhe von 177,29 
Euro.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, diese 
Gebühren in Höhe von 177,29 Euro zu 
übernehmen.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Austausch Straßenbeleuchtung: Auf-
tragsvergabe an LEW
Für den notwendigen Austausch von 
Überspannungsleuchten in Röfingen und 
Roßhaupten hat die LEW zwei Angebote 
vorgelegt.
Angebot 1 beinhaltet den Austausch 
von drei Überspannungsleuchten in 
Röfingen, Marienstaße. Anstelle der 
Überspannungsleuchten sollen 4 LED-
Mastleuchten aufgestellt werden. Die 
genauen Maststandorte werden vor 
Montage mit der Gemeinde festgelegt. 
Der Preis für die 4 Mastleuchten incl. 
aller erforderlicher Erd-, Beton- und 
Anschlussarbeiten liegt bei 12.264,68 € 
brutto.

Angebot 2 beinhaltet den Austausch 
von zwei Überspannungsleuchten in 
Roßhaupten, Hauptstraße. Anstelle der 
Überspannungsleuchten sollen 3 LED - 
Mastleuchten aufgestellt werden. Auch 
hier werden die genauen Maststandorte 
vor der Montage mit der Gemeinde fest-

gelegt. Der Preis für die 3 Mastleuchten 
incl. aller erforderlicher Arbeiten liegt bei 
10.134,92 € brutto.

Der Gesamtpreis für die Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung in Röfingen, Mari-
enstraße, und Roßhaupten, Hauptstraße, 
beträgt 22.399,60 € brutto.

Beschluss:
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag 
für den Austausch von Überspannungs-
leuchten in Röfingen an die LEW.

Der Austausch der Leuchten im Ortsteil 
Roßhaupten wird noch zurückgestellt, da 
nach Ansicht einiger Gemeinderäte über 
die Anzahl der zu tauschenden Leuchten 
und deren Standorte noch Klärungsbe-
darf besteht.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Kindertagesstätte  
Schwalbennest
Neuanmeldung
für den Kindergarten / Kinderkrippe 
Schwalbennest in Röfingen/Roßhaupten
Leider muss die Anmeldung für das 
kommende Kiga/Krippen Jahr Septem-
ber 2021 – August 2022 kontaktlos erfol-
gen. (Corona bedingt!)

Liebe Eltern,
wenn Sie Interesse an unserer Einrich-
tung haben und Ihr Kind für das kom-
mende Kiga Jahr September 2021 - 
August 2022 anmelden möchten, bitten 
wir Sie uns telefonisch zu kontaktieren.
Ansprechpartner: Kita-Leitung Frau Feigl 
Carmen
Tel. 08222 6680

Anmeldewoche 
vom 01.03.2021 – 12.03.2021

Montag – Freitag von 9:00 – 11:00 Uhr
Die Leitung wird Ihre Daten aufnehmen 
und Ihnen die Anmeldeformulare incl. 
Informationsheft zeitnah zusenden. Bitte 
beachten Sie, dass seit März 2020 das 
Masernschutzgesetz greift, d.h. dass Ihr 
Kind Masern geimpft sein muss, um eine 
soziale Einrichtung zu besuchen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne 
zur Verfügung.
Sie können sich auch gerne schon 
im Vorfeld über die Homepage der 
Gemeinde Röfingen informieren. Dort fin-
den Sie unsere Konzeption der Einrich-
tung. Es würde uns freuen, wenn wir Ihr 
Interesse geweckt haben und schätzen 
Ihr Vertrauen sehr.
Es grüßt Sie herzlichst das Kindergarten/
Krippenteam des Kindergarten Schwal-
bennest
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Musikkapelle Röfingen
Musikalische Schnitzeljagd
Liebe Kinder, liebe Freunde der Musik,
auf der Suche nach Musik? Wir können 
sie zurzeit leider nicht zu Euch bringen, 

aber Ihr könnt sie Euch suchen! Darum 
haben wir für Euch eine musikalische 
Schnitzeljagd durch Röfingen vorbereitet.

Vom 14.02. bis zum 28.02.2021

sind ausgewählte Fenster in Röfingen
mit musikalischen Gegenständen 
bestückt. Sucht die jeweilige Straße auf 
und tragt das entsprechende Wort in die 
dafür vorgesehene Zeile des vorberei-

teten Kreuzworträtsels ein. Das Rätsel 
und die weiteren Teilnahmebedingungen 
könnt Ihr ab dem 13.02.2021 über unsere 
Facebookseite downloaden oder aus 
dem Bücherschrank beim Rathaus ent-
nehmen.
Unter allen Einsendungen werden vier 
Preise verlost.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!
Eure Musikkapelle Röfingen

Winterbach
Gemeinde

Gemeinde Winterbach, Rathaus: Hauptstr. 34, 89368 Winterbach
Erster Bürgermeister Reinhard Schieferle
E-Mail: gemeinde@winterbach.bayern • Internet: www.winterbach.bayern
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 09075 59238-35

Bauen, Sanieren und  
Energieberatung
Hinweis:
Informationen zum Thema Bauen, Sanie-
ren und Energieberatung erhalten Sie 
beim Landkreis Günzburg
unter www.landkreis-guenzburg.de Rub-
rik Klimaschutz und Energie.

Solarkataster
Das Solarkataster des Landkreises 
Günzburg bietet jedem Bürger die Mög-
lichkeit eine Rentabilitätsberechnung für 
sein eigenes Dach vorzunehmen.
Zum Solarkataster gelangen Sie unter: 
https://www.solare-stadt.de/landkreis-
guenzburg/

Informationen
aus der Gemeinderatssitzung  
vom 28.01.2021
Erlass einer Satzung über abwei-
chende Maße der Abstandsflächen-
tiefe (Abstandsflächensatzung)
Der Bayerische Landtag hat eine Novelle 
zur Bayerischen Bauordnung verab-
schiedet. In dieser werden auch die 
Abstandsflächen von Gebäuden zur 
Grundstücksgrenze neu geregelt.
Gleichzeitig haben die Kommunen aber 
die Möglichkeit bekommen eine eigene 
Satzung über abweichende Abstandsflä-
chen zu erlassen.
Beschluss:
Nach ausführlicher Beratung fasste der 
Gemeinderat den Beschluss eine Sat-
zung über abweichende Abstandsflächen 
(Abstandsflächensatzung) zu erlassen.
Die Satzung soll noch vor dem 
01.02.2021 bekanntgemacht werden.
Abstimmungsergebnis: 9 : 0

Bekanntmachung
Erlass einer Satzung der Gemeinde 
Winterbach über abweichende 
Maße der Abstandsflächentiefe 
(Abstandsflächensatzung)
Der Gemeinderat Winterbach hat in sei-
ner Sitzung vom 28.01.2021 beschlos-
sen, eine Satzung über abweichende 
Maße der Abstandsflächentiefe 
(Abstandsflächensatzung) zu erlassen. 
Grundlage der Satzung sind Art. 22, 23 
und 24 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern und Art. 81 Abs. 1 Nr. 
6 lit. a der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO).
Die Satzung wird am 30.01.2021 in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Haldenwang, Rathaus der 
Gemeinde Haldenwang, Hauptstraße 28, 
89356 Haldenwang, Zimmer Nr. 14, nie-
dergelegt und kann dort während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen 
werden.
Winterbach, den 29.01.2021
GEMEINDE WINTERBACH
gez.
Reinhard Schieferle
Erster Bürgermeister

Illegale Abfallentsorgung
Am nordöstlichen Ortsrand von Rechber-
greuthen wurden an einem Feldrain wie-
derholt Holzabfälle entsorgt.

 Foto: Reinhard Schieferle

Wir bitten Sie, diese illegalen Ablagerun-
gen zu unterlassen und ihren Müll ord-
nungsgemäß zu entsorgen.
Bei Fragen bezüglich der Abfallentsor-
gung können Sie sich auf der Internet-
seite des Kreisabfallwirtschaftsbetrie-
bes https://kaw.landkreis-guenzburg.de 
informieren.
Zuwiderhandlungen werden strafrecht-
lich verfolgt.
Reinhard Schieferle

Erster Bürgermeister

Naturkindergarten Winterbach
Anmeldung für das Kindergartenjahr 
2021/2022
Sehr geehrte Eltern,
in diesem Jahr finden unsere Anmelde-
tage nicht wie gewohnt direkt statt. Des-
halb können Sie die Anmeldeformulare 
für das kommende Kindergartenjahr 
von Mittwoch, den 17.02.2021, bis ein-
schließlich Freitag, den 19.02.2021, in 
der Zeit von 9:00 bis 11:00 Uhr im Kin-
dergarten abholen.
Gerne schicken wir Ihnen die Formulare 
auch zu.
Bei evtuellen Fragen erreichen Sie uns 
unter 09075 509.
Bitte nutzen Sie diesen Anmeldetermin 
auch dann, wenn Ihr Kind erst im Laufe 
des Kindergartenjahres (Oktober 2021 - 
Mai 2022) in unserer Einrichtung aufge-
nommen werden soll.
Sobald es die Lage zulässt, werden wir 
Sie zu einem Informationsabend ein-
laden, an dem Sie den Kindergarten 
besichtigen und sich mit uns austau-
schen können.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr Kind 
und Sie.
Johanna Schuhmair

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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Evang.-Luth. KG Burgau
Termine vom 11.02.2021 bis 28.02.2021
Donnerstag, 11.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Freitag, 12.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Samstag, 13.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Sonntag, 14.02. Estomihi
10:00 Uhr : Gottesdienst
Christuskirche
mit: Pfarrer Peter Gürth
18:00 Uhr : Gottesdienst am Valentinstag
Valentinstag: Ein besonderer Gottes-
dienst um die Liebe zu feiern.
Christuskirche
mit: Pfarrer Peter Gürth
Montag, 15.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Dienstag, 16.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Mittwoch, 17.02. Aschermittwoch
19:00 Uhr : Gottesdienst an Aschermitt-
woch
Christuskirche
mit: Pfarrer Peter Gürth

Donnerstag, 18.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Online - 19:00 Uhr : FastenSpeise - 7 
Wochen mit
7 Wochen Vorbereitung auf Ostern mit 
der Bibel in der Hand
Freitag, 19.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Samstag, 20.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Sonntag, 21.02. Invocavit
10:00 Uhr : Gottesdienst
Christuskirche
mit: Pfarrer Peter Gürth
15:00 Uhr : PfarrKAFFEEchese : Wir wol-
len Sie gerne über unseren christl. Glau-
ben und die Wirkmacht u. Freude des 
Gebetes ins Gespräch bringen.
Unter Berücksichtigung der Hygienemaß-
nahmen (Maskenpflicht, Abstand halten...)
Stadtpfarrkirche
mit: Pfr. Simon Stegmüller u. Pfr. Peter 
Gürth
18:00 Uhr : Abendgebet
Montag, 22.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Dienstag, 23.02.
18:00 Uhr : Abendgebet

Mittwoch, 24.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
19:30 Uhr : Kirchenvorstandssitzung, 
nichtöffentlich
Gemeindehaus
Donnerstag, 25.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Online -19:00 Uhr : FastenSpeise - 7 
Wochen mit
7 Wochen Vorbereitung auf Ostern mit 
der Bibel in der Hand
Freitag, 26.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Samstag, 27.02.
18:00 Uhr : Abendgebet
Sonntag, 28.02. Reminiscere
10:00 Uhr : Gottesdienst
Christuskirche
mit: Pfarrer Peter Gürth
18:00 Uhr : Abendgebet
Das Abendgebet findet immer in der 
Christuskirche mit Pfarrer Peter Gürth 
statt.

Hinweis:
Wir laden zu allen Gottesdiensten ein.
Die Kirche ist für Stille und Gebet von 
7:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.
Evang.- Luth. Pfarramt
Christuskirche
Landrichter-von-Brück-Str. 2
89331 Burgau
Tel. 08222/2590 Fax. 08222/90227
pfarramt.burgau@elkb.de www.evange-
lisch-burgau.de
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag 
von 9:00 bis 12:00 Uhr.

Blutspende
Donnerstag, 11.02.2021, 
17:00 - 20:00 Uhr
Kulturzentrum, Schulstr. 5,  
89355 GUNDREMMINGEN

Montag, 15.02.2021, 16:30 - 20:30 Uhr
Turn- und Festhalle, Enderlestr. 4,  
89343 JETTINGEN

Donnerstag, 18.02.2021,  
17:00 - 20:30 Uhr
Pfarrheim St. Peter u. Paul, Spitalweg 9, 
86473 ZIEMETSHAUSEN

Mittwoch, 24.02.2021, 
16:00 - 20:30 Uhr
Stadtsaal, Dr.-Schlögl-Str. 15,  
86381 KRUMBACH

Kreisheimatstube  
Stoffenried
Kreisheimatstuben-Blättle
Das neue „Blättle“ für den Monat Feb-
ruar können sie unter folgendem Link 
downloaden:
https://landratsamt.landkreis-guenz-
burg.de/aktuelles/veroeffentlichungen/
kreisheimatstuben-blaettle
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Alles rund ums Fenster … Gardinen • Rollo • Plissee • Lamellen  
Schiebegardinen • Verdunkelung • Stangen • Schienen …

Blickfang Gardine
Wo gibt‘s die beste Beratung?

Vor Ort, bei Ihnen zuhause!

Ich besuche Sie mit ausgesuchten Stoffen und Mustern. 
Gemeinsam finden wir die perfekte Dekoration. 
Terminvereinbarung unter 0176 820 969 69. 

Claudia Schneider
Raumausstattermeisterin

Alles aus einer Hand: beraten • ausmessen • nähen • montieren • dekorieren

Wir suchen für die Praxis in Welden und für  
die Praxis in Dinkelscherben jeweils eine/n

Ergotherapeut/in in Voll-/Teilzeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Praxis für Ergotherapie
Kathrin Gramann
Bahnhofstraße 14
Welden  |  Tel. 08293 965310    
praxis@ergotherapie-gramann.de

Marktstraße 17
86424 Dinkelscherben
Tel.  08292/95 18 130

Auerochsenfleisch zu verkaufen

Seit 3 Jahren züchten wir Auerochsen in Eichenhofen. Die Tiere sind das 
ganze Jahr auf der Weide im Freien und werden nur im Winter mit eigenem 

Heu zugefüttert. Durch ihre Robustheit fallen jegliche medikamentöse 
Behandlungen weg. Da eine gewisse Herdengröße nicht überschritten 

werden darf, wird nun erstmals ein Tier geschlachtet. Dies geschieht auf der 
gewohnten Weide, um jeglichen Stress des Tieres zu vermeiden. 

Wenn Sie Interesse an diesem besonderen Fleisch haben, dann melden 
Sie sich gerne bei uns. 

Wir schlachten erst, wenn das ganze Tier verkauft ist. 

Wir bieten Mischpakete à 5 kg zu 75 € (Braten, Gulasch, 
Rouladen, Kochfleisch) und Hackfleisch kg/9,50 € an. 
Außerdem div. Salami, Pfefferbeißer, Kaminwurzen.

Anfragen unter: gisela.nerdinger@gmx.com

14. Februar  

  VALENTINSTAG

  

Augsburger Straße 3

89365 Röfingen

oder 0173-3765690
Tel. 08222-42950

Ihre

Wir freuen uns auf Sie

 Sonntag von 9.00-12.00 Uhr geöffnet

ANRUFEN & BESTELLEN
Bitte nur nach telefonischer

Terminvereinbarung
ABHOHLUNG am GESCHÄFT

Christine Demmelmaier

Blumige Geschenkidee jetzt auch
im DORFLADEN  in HALDENWANG

Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .

Das Brot  
von NEBENAN. 
Das Brot
von NEBENAN.
Ihr nächster Job  
NEBENAN.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Kostenlose  Jobsuche –  print & digital!

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe


